
Art. 93ff  StGB 
 
Fünfter Titel: 
Bewährungshilfe, Weisungen und freiwillige 
soziale Betreuung 
Art. 93 
1 Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit 
bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe 
zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche 
Sozial- und Fachhilfe. 
2 Personen, die in der Bewährungshilfe tätig sind, haben über ihre 
Wahrnehmungen zu schweigen. Sie dürfen Auskünfte über die persönlichen 
Verhältnisse der betreuten Person Dritten nur geben, wenn die 
betreute Person oder die für die Bewährungshilfe zuständige Person 
schriftlich zustimmt. 
3 Die Behörden der Strafrechtspflege können bei der für die Bewährungshilfe 
zuständigen Behörde einen Bericht über die betreute Person 
einholen. 
Art. 94 
Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde 
dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere 
die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeu- 
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ges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische 
Betreuung. 
Art. 95 
1 Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid 
über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der für die 
Bewährungshilfe und die Kontrolle der Weisungen zuständigen 
Behörde einholen. Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung 
nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten. 
2 Die Anordnung von Bewährungshilfe und die Weisungen sind im 
Urteil oder im Entscheid festzuhalten und zu begründen. 
3 Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er 
die Weisungen oder sind die Bewährungshilfe oder die Weisungen 
nicht durchführbar oder nicht mehr erforderlich, so erstattet die 
zuständige Behörde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehörden 
Bericht. 
4 Das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde kann in den Fällen nach 
Absatz 3: 
a. die Probezeit um die Hälfte verlängern; 
b. die Bewährungshilfe aufheben oder neu anordnen; 
c. die Weisungen ändern, aufheben oder neue Weisungen erteilen. 
5 Das Gericht kann in den Fällen nach Absatz 3 die bedingte Strafe 
widerrufen oder die Rückversetzung in den Straf- oder Massnahmenvollzug 
anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte 
neue Straftaten begeht. 



Art. 96 
Die Kantone stellen für die Dauer des Strafverfahrens und des Strafvollzugs 
eine soziale Betreuung sicher, die freiwillig in Anspruch 
genommen werden kann. 
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Art. 376 
1 Die Kantone richten die Bewährungshilfe ein. Sie können diese 
Aufgabe privaten Vereinigungen übertragen. 
2 Die Bewährungshilfe obliegt in der Regel dem Kanton, in dem die 
betreute Person Wohnsitz hat. 


